Zeitschrift: Zeitschrift fur 6ffentliche FUrsorge : Monatsschrift fir Sozialhilfe :
Beitrage und Entscheide aus den Bereichen Firsorge,
Sozialversicherung, Jugendhilfe und Vormundschatft

Herausgeber: Schweizerische Konferenz fur Sozialhilfe

Band: 69 (1972)

Heft: 6

Artikel: Das Fluchtlingswesen in der Schweiz in der Sicht der eidgendssischen
Behoérden [Schluss]

Autor: Mummenthaler, H.

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-839296

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-839296
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Zeitschrift

flir offentliche Filirsorge

Beilage zum
«Schweizerischen Zentralblatt
fiir Staats-

und Gemeindeverwaltung»

69. Jahrgang

Monatsschrift fiir 6ffentliche Fiirsorge und Jugendhilfe
Enthaltend die Entscheide aus dem Gebiete des Fiirsorge- und
Sozialversicherungswesens

Offizielles Organ der Schweizerischen Konferenz fiir 6ffentliche
Fiirsorge

Redaktion: E. Muntwiler, Schwarzenbachweg 22, 8049 Ziirich 10
Verlag und Expedition : Art. Institut Orell FusshAG 8022 Ziirich
Jahrlicher Abonnementspreis Fr. 19.—

Der Nachdruck unserer Originalartikel ist nur unter Quellen-

Nr.6 1.Juni 1972 angabe gestattet

Das Flichtlingswesen in der Schweiz in der Sicht
der eidgendssischen Behorden - (SchluB)

Referat von Fiirsprecher H. MUMENTHALER, gehalten in Lenzburg am 28. Oktober 1971, an-
liBlich.des 3. Kurses fiir Fiirsorgebeamte der Reglon Nordwestschweiz der Schweizerischen
Konferenz fiir 6ffentliche Fiirsorge.

Dal} unsere Asylpolitik auch Schattenseiten aufzuweisen hat, zeigen die Zei-
ten des Nationalsozialismus und des letzten Weltkrieges. Unser Land, das da-
mals an einer wirtschaftlichen Krise litt und das spiter von den Achsenmichten
vollig umschlossen war, glaubte aus staatspolitischen, wirtschaftlichen und mi-
litdrischen Griinden nur einer beschrinkten Zahl von Fliichtenden Aufnahme
gewihren zu kénnen. Es kam zur Zuriickweisung von Asylsuchenden. Heute ist
bekannt, daB sie damit zum Teil dem Tod ausgeliefert worden sind. Bei der
Beurteilung dieser Zeit darf aber nicht vergessen werden, dafl auch in jenen
Jahren viel getan worden ist. Rund 300000 Fliichtlinge haben nimlich damals
fiir kiirzere oder lingere Zeit in der Schweiz geweilt. Dazu kommt, daf} eine
richtige Lagebeurteilung riickblickend immer leichter ist.

Die Tragik der Weltgeschichte scheint es zu wollen, daB3 die Menschheit nie
zur Ruhe kommt. Auch seit dem letzten Krieg gibt es immer wieder Fliicht-
linge. Sie sind die Seismographen, die auf ]ede politische Entwicklung reagie-
ren. Die Machtergreifung des Kommunismus in den sogenannten SateIliten-
staaten, die Niederschlagung des ungarischen Aufstandes im Jahre 1956, das Er-
sticken der sich zeigenden Anzeichen eines politischen Friihlings in der Tsche-
choslowakei im Jahre 1968, haben zu eigentlichen Fluchtbewegungen gefiihrt;
14000 Ungarn und iiber 12000 Tschechoslowaken fanden bei uns Aufnahme.
Selbst aus dem so fernen Tibet fiithrte die drohende Versklavung Fliichtlinge
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in unser Land. Wir wollen ob diesen groBen Fluchtbewegungen all die Per-
sonen nicht vergessen, die tdglich bei uns um Schutz nachsuchen. Es sei mir in
diesem Zusammenhang der Hinweis gestattet, daB auch in diesem Jahr iiber
1100 Asylbewerber aus iiber 15 Staaten, in denen Diktaturen westlicher und
ostlicher Priagung an der Macht sind, in unserem Lande Aufnahme gefunden
haben. Zu diesen Zahlen kommen die Fliichtlinge hinzu, die die Schweiz im
Rahmen von Sonderaktionen aus Staaten aufgenommen hat, die ihnen wohl
Schutz, jedoch keine Bleibe bieten konnten. Es handelt sich hier um Personen,
die infolge ihres Alters oder physischer, psychischer oder sozialer Benachteili-
gungen keine Auswanderungsmoglichkeiten hatten. Rund 2000 solche Fliicht-
linge, die alle bis zu ihrer sich oft iiber Jahre erstreckenden Eingliederung einer
intensiven Betreuung bediirfen, hat unser Land auf Ersuchen des Hochkom-
missariates der Vereinten Nationen fiir die Fliichtlinge in den letzten 20 Jahren
aufgenommen. Fiir viele bedeutete dies die letzte Hoffnung. Wir alle konnen
mithelfen, daB sich diese Hoffnungen nicht zerschlagen. ' 4

DaB sich das, was unser Land fiir die Fliichtlinge leistet, auch auf interna-
tionaler Ebene sehen lassen darf, ergeht aus einer von uns auf Angaben des
UNO-Hochkommissariates erstellten Statistik. Wenn die Schweiz in den letzten
3 Jahren bei einem Bevolkerungsanteil von 2,649/ der 8 europiischen Staaten,
von denen Angaben erhiltlich waren, 33,39/ der in dieser Zeit aufgenommenen
Fliichtlinge zu verzeichnen hatte, ist dies eine recht _deutliche Sprache.

III. Wenn wir zur praktischen Seite der Aufnahme und der Betreuung der
Fliichtlinge gehen, gilt es vorerst, die Zustindigkeiten festzuhalten.

Wie ich bereits. dargetan habe, liegt die Verantwortung fiir die Aufnahme
von Fliichtlingen heute sicher beim Bund. Wenn man sich vielleicht auch fra-
gen kann, ob diese Regelung rechtlich unmiBverstindlich verankert ist, wird
doch festzuhalten sein, daB sie nicht nur, wie auch von namhaften Juristen
erklirt worden ist, rechtlich vertretbar ist, sondern auch geschichtlich, politisch
und praktisch angezeigt erscheint. Mit dieser Verantwortung hat der Bund
auch die Sicherstellung der Betreuung der von ihm aufgenommenen Fliicht-
linge iibernommen.

Innerhalb des Bundes wurde die Zustindigkeit an das Eidgendssische Justiz-
und Polizeidepartement und innerhalb dieses Departementes an die Polizei-
abteilung iibertragen. Sie entscheidet erstinstanzlich iiber Asylfragen. Sie be-
findet tiber Unterstiitzungsbegehren.

4

Neben der Polizeiabteilung befassen sich auf eidgendssischer Ebene mit
Fliichtlingen:
— die Eidgenossische Fremdenpolizei in Belangen der Fremdenpolizei;
— das Bundesamt fiir Sozialversicherung in Belangen der Sozialversicherung;
— die Eidgendssische Abteilung fiir Wissenschaft und Forschung mit Fragen
des Stipendienwesens;

— das Eidgendssische Gesundheitsamt mit der Frage der Zulassung von Medi-
zinalpersonen zu den eidgendssischen Medizinalpriifungen.

Auf die Mitverantwortung der Kantone, Gemeinden und privaten Hilfs-
orgamsatlonen mochte ich nur grundsatzllch hinweisen, ohne aber hier niher
darauf einzutreten.
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IV. Im Kreise von Sozialarbeitern kommt bei der Aufnahme von Fliichtlingen
der Frage der Betreuung und Fiirsorge eine besondere Bedeutung zu. Ich werde
mir deshalb gestatten, mich damit etwas nidher auseinanderzusetzen.

'Fiir die Unterstiitzung von in Not geratenen Personen ist in der Schweiz
nach Verfassung grundsitzlich der Heimatkanton zustindig. Dies wird aus
Art. 45 der Bundesverfassung gefolgert, der sich dariiber ausspricht, in welchem
MaBe die Niederlassungsfreiheit beschrinkt werden kann. Durch das Konkor-
dat iiber die wohnortliche Unterstiitzung, dem heute alle Kantone angehéren,
ist man, der Zeit und der Entwicklung folgend, zum Grundsatz der Wohnorts-
unterstiitzung mit gewissen RegreBmoglichkeiten auf den Heimatkanton iiber-
gegangen. Wie das Bundesgericht in verschiedenen Entscheiden festgehalten
hat, sind die Kantone und Gemeinden gehalten, auch fiir die sich in ihrem
Kanton befindenden bediirftigen Auslinder zu sorgen. Dies bis zum Zeitpunkt,
in dem sich ihre Heimschaffung verantworten und durchfithren 148t. Zustindig
fur die Hilfeleistung an Ausldnder ist dabei der Kanton, in dem die Hilfs-
bediirftigkeit in einem MaBe gezeigt hat, das bei pflichtgemidBer Amtsfithrung
das Einschreiten der Behorden als angezeigt erscheinen lie8.

Dieser allgemeine Grundsatz gilt auch fiir die in unserem Land aufgenom-
menen Fliichtlinge. Eine erste Ausnahme wurde fiir die nach der russischen
Revolution in der Schweiz aufgenommenen Russen gemacht, fiir deren Unter-
stittzung im Falle der Bediirftigkeit der Bund bestimmte Beitriige je Tag zu-
sicherte. Als dann wihrend des letzten Krieges die Zahl der Fliichtlinge stark
zunahm, erwies es sich, daB} die Unterstiitzungsregelung die Asylpolitik gefdhr-
dete. Die privaten Hilfswerke waren nicht oder nicht mehr in der Lage, die fiir
die Firsorge erforderlichen Mittel durch Sammelgelder voll zu decken. Die
Kantone und Gemeinden ihrerseits, die sich dadurch mit der Ubernahme von
groBen Fiirsorgekosten konfrontiert sahen, zeigten in der Zulassung neuer
Fliichtlinge eine gewisse Zuriickhaltung.

- Im Interesse der Asylpolitik sah sich der Bund deshalb veranlaBt nach Lo-
sungen zu suchen, die ihm die ganze oder teilweise Kosteniibernahme ermaog-
lichten. Diese Bemiihungen fiihrten schlieBlich im Jahre 1951 nach verschie-
denen Zwischenlésungen zum Bundesbeschluf iiber Beitrige des Bundes an die
Unterstiitzung von Fliichtlingen (vom 26. April 1951), der, wie der Bundesrat
in seiner Botschaft an die Eidgendssischen Rite erklirte, vor allem eine unse-
rem Staatsdenken entsprechende Asylpolitik sicherstellen sollte.

Bei diesem Bundesbeschlufl handelt es sich um die rechtliche Grundlage, die
es dem Bund gestattet, sich im Einzelfall an der Unterstiitzung mittelloser aus-
laindischer Fliichtlinge zu beteiligen, die in der Schweiz Aufnahme gefunden
haben. Gleichzeitig wird indirekt festgelegt, da3 der Bund die eigentliche Be-
treuung der Fliichtlinge den privaten Fluchtlingshilfsorganisationen tibertrigt,
denen er 759/, und in vielen Fillen sogar 1009, der mit seiner Zustimmung
ausgerichteten Fiirsorgekosten vergiitet. Es wurde hier mit anderen Worten
eine echt helvetische Losung getroffen, indem private und offentliche Hilfe
Hand in Hand arbeiten. Die gewihlte Losung hat den Vorteil, daB der Fliicht-
ling, der meist aus Lindern kommt, in denen der Gang zu den Behorden einen
bitteren Beigeschmack hat, sich an die privaten, spezifisch auf ihn ausgerich-
teten Hilfsquellen wenden kann. Die Losung hat aber auch ihre Nachteile. Vorab
denke ich daran, daB die Hilfswerke iiberfordert sind, wenn der Zustrom ein
iiberdurchschnittliches Ma8 annimmt, wie dies beispielsweise anliBlich der
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tschechoslowakischen Krise im Jahre 1968 der Fall war. Sodann gilt es zu beden-
ken, daB private Organisationen namentlich im Verkehr mit nicht leichten
Klienten nicht die gleichen Mdéglichkeiten wie die Behorden haben, um zu den
fiirdie Beurteilung der Fille erforderlichen Einzelheiten zu gelangen. Personlich
bin ich jedoch tiberzeugt, daf} die Vorteile {iberwiegen und die getroffene Lo-
sung im Interesse der Sache liegt. Der Bund kann im iibrigen auch Kantonen
oder Gemeinden Beitrige vergiiten, die diese fiir Fliichtlinge aufwenden, die von
keinem Hilfswerk betreut werden. Eine Besonderheit des erwihnten Bundes-
beschlusses liegt auch darin, daB3 der Bund die Fliichtlinge indirekt durch die
Kantone verhilt, sich gegen Arbeitslosigheit und Krankheit zu versichern, da
dies als Voraussetzung fiir eine spdtere Ausrichtung einer Unterstiitzung be-
zeichnet wird. Wir finden hier gewissermaBen ein «Versicherungsobligatoriumbs.
SchlieBlich umfaf3t der Bundesbeschluf3 auch Bestimmungen iber die Riicker-
stattungspflicht und Strafbestimmungen fiir miBbrauchliche Erwirkung von
Fiirsorgeleistungen.

Das praktische Vorgehen sieht so aus, daB sich der hilfsbediirftige Fliicht-
ling an das von ihm frei gewihlte Hilfswerk wendet, das bis zu einem gewissen
Grad die Funktion einer Heimatgemeinde iibernimmt. Dieses hat alle niheren
Umstinde abzukliren und unterbreitet in der Folge der Polizeiabteilung ein
begriindetes Unterstiitzungsbegehren.

Wie schon dargetan worden ist, kann es sich aufdringen, die Betreuung und
Fiirsorge von bzw. fiir Fliichtlinge Kantonen oder Gemeinden zu iibertragen. In
groBem MaBe und mit viel Erfolg ist dies anldBlich der Aufnahme der tschecho-
slowakischen Fliichtlinge getan worden. Wenn es damals gelungen ist, rund
10000 Fliichtlinge innerhalb von Wochen einzugliedern, war dies sicher in
erster Linie das Verdienst von Kantonen und Gemeinden.

Die eigentlichen Fiirsorgeleistungen werden nach den Richtlinien fir die
Untersttitzung von Fliichtlingen bemessen. Diese Richtsitze werden periodisch
den Verhiltnissen angepalt. Ihr Ziel ist es, den Fliichtling in fiirsorgerischen
Belangen dem Schweizer gleichzustellen und dabei gleichzeitig den Besonder-
heiten des Fliichtlingsschicksals Rechnung zu tragen. Diese Gleichstellung ent:
spricht nicht nur einem Gebot der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit. Sie
bedeutet auch die Erfiillung einer der mit dem Beitritt zum schon erwiihnten
Abkommen iiber die Rechtsstellung der Fliichtlinge iibernommenen Verpflich-
tung (Art.23 des Abkommens).

Die Richtsitze fiir die Unterstiitzung von Ilichtlingen (vom 1. Juli 1970/
13. Januar 1971), die jeweils auch die Empfehlungen der Schweizerischen Kon-
ferenz fur offentliche Fiirsorge berﬁcksichtigen, gestatten uns, den Verhiltnissen
des Einzelfalles gerecht zu werden. Es kann sich hier ertibrigen, auf die Einzel-
heiten einzutreten. Dagegen erlaube ich mir, IThre Aufmerksamkeit darauf zu
lenken, daf3 wir

— dem Fliichtling einerseits recht bedeutende Freibetrige aus seinen Renten
tiberlassen und

— anderseits zudem bei Teilverdienst nicht die vollen Einnahmen an die Un-
terstiitzung anrechnen.

Es geht uns hier darum, den Fliichtling an den Renten partizipieren zu
lassen und sein Interesse an der Arbeit auch im Sinne einer Besclmftlgungs-
therapie zu férdern.
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Die Erfahrung hat gezeigt, daB Fliichtlinge vor allem in der Anfangszeit auf
unsere Hilfe angewiesen sind. Wir sind dabei zur Ansicht gelangt, daB3 es im all-
seitigen Interesse liegt, solche Hilfen nicht zu kleinlich zu bemessen. Wenn
dem Fliichtling ein Start unter giinstigen Bedingungen erméglicht wird, bedeu-
tet dies eine wesentliche Erleichterung seiner Eingliederung. Er fiihlt sich in
der ihm an sich fremden Umgebung, der er oft sogar mit Vorurteilen gegeniiber
steht, wider Erwarten geborgen. Dies erlaubt ihm, relativ rasch Wurzeln zu
fassen. Er wird selbstsicherer und ist bereit, fiir sich und seine Familie zu sor-
gen. Anfinglich hoch erscheinende Unterstiitzungspflichten erweisen sich da-
mit aber auch, auf die Linge gesehen, wirtschaftlicher, als durch die Unsicher-
heit bedingte, hdufig wiederkehrende kleinere Unterstiitzungen. Wenn wir des-
halb Wohnungseinrichtungs-, Schulungs- und Umschulungskosten iibernehmen,
sind wir davon iiberzeugt, nicht nur menschlich richtig zu handeln, sondern
letztlich auch mit den Bundesgeldern sorgsam umzugehen.

Vielleicht interessiert es in diesem Zusammenhang zu erfahren, daf allein der
Bund in den Jahren 1964 bis 1971 an Fiirsorgekosten tuiber 33 Millionen Fran-
ken oder jihrlich iiber 4 Millionen Franken aufgewendet hat.

V. Nach dem mehrfach erwihnten Abkommen iiber die Rechtsstellung der
Fliichtlinge ist die Schweiz gehalten, den Fliichtling in bezug auf die Sozial-
versicherungen dem Schweizerbiirger gleichzustellen, vorbehiltlich von Lei-
stungen oder Teilleistungen, die ausschlieBlich aus offentlichen Mitteln er-
bracht werden, sowie Zuwendungen an Personen, die die Bedingungen fiir Aus-
zahlung einer normalen Rente nicht erfiillen (Art. 24 Ziff. 1).

Die Schweiz ist liber diese Verpflichtung hinausgegangen. Durch den Bun-
desbeschlul} iiber die Rechtsstellung der Fliichtlinge in der Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenversicherung (vom 4. Oktober 1962) wurde der Fliichtling
nicht nur hinsichtlich der ordentlichen Renten dem Schweizerbiirger gleich-
gestellt. Es wurde bestimmt, daB Fliichtlinge, selbst ohne je einen Beitrag ge-
leistet zu haben, nach fiinfjihrigem Aufenthalt in der Schweiz Anspruch auf
eine auBerordentliche Rente erhalten. Damit kénnen Fliichtlinge, die zufolge
Alters oder aus anderen Griinden die Voraussetzung fiir eine ordentliche Rente
gar nie erfiillen kénnen, gewissermaBen in eine auBerordentliche Rente hinein-
wachsen. Nachdem der Flichtling nach dem Bundesgesetz tiber Erginzungs-
leistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (vom 19. Miirz
1965) nach ununterbrochenem fiinfjihrigen Aufenthalt in der Schweiz auch in
dieser Beziehung dem Schweizerbiirger gleichgestellt wird, erhiilt er damit
schon heute einen Rechtsanspruch auf ein gewisses Existenzminimum. Es darf
ruhig hervorgehoben werden, dal3 diese Regelungen, die den Fliichtling dem
Auslinder im allgemeinen gegeniiber wesentlich besserstellen, groBziigig sind.
Die dem Fliichtling dadurch vermittelte Unabhingigkeit ist ein entscheidender
Beitrag, diesen verfolgten und verpflanzten Menschen die Selbstachtung zu ver-
mitteln, die ihnen als Mitmenschen zusteht. :

VL. Die Aufzihlung dessen, was fiir den Fliichtling auf sozialem Gebiet getan
wird, wire unvollstindig, wenn ich nicht auch das erwihnen wiirde, was die
privaten Hilfsorganisationen und die Kantone und Gemeinden fiir die Fliicht-
linge tun. SchlieBlich sind auch die durch Bund und Kantone mitfinanzierten
Stipendien an rund 400 Fliichtlingsstudenten nicht zu vergessen, die allein an-
nihernd 2 Millionen Franken im Jahr ausmachen.
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VII. Es ist nach diesen Betrachtungen sicher nicht iibertrieben, wenn wir zu-
sammenfassend festhalten, da3 in den letzten Jahren viel fiir die Fliichtlinge
getan worden ist. Mit Zahlen lidBt sich mehr oder weniger alles beweisen. Zah-
len sind oft niitzliche Alibis. Wir wollen dies klar erkennen und uns vor Augen
fithren, daB noch viel zu tun iibrig bleibt. Ich denke hier an unsere Bereitschaft,
auch unter weniger glinstigen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen in
Zeiten der Not Fliichtlinge aufzunehmen. Ich denke aber auch daran, dal} die
Rechtsstellung des Fliichtlings in mancherlei Beziehung noch verbesserungs-
fihig ist. Wir alle sind aufgerufen, in-dieser menschlichen Aufgabe mitzuhelfen.
Dabei wollen wir bertiicksichtigen

— daB eine wirklich menschliche Friihlingspolitik nicht Ausdruck einer Ideo—
logie sein darf;

— daB der Helferwille nicht bloBe Selbstbefriedigung sein darf, wie dies leider
oft festgestellt werden muB;

— daB Hilfe nicht allein Sache des Herzens, sondern, wenn sie gerecht und wir-
kungsvoll sein soll, auch Sache des Verstandes sein muf.

Wenn ich Sie von Sinn und Notwendigkeit einer solchen Asylpolitik iiber-
zeugen konnte, dann danke ich Ihnen dafiir und bitte Sie, diese Gedanken zu
verbreiten. Eine richtig verstandene positive Asylpolitik ist nur dann moglich,
wenn sie vom Volke getragen wird.

Die steigenden Wohlfahrtslasten und Unterstiitzungs-
miBBbrauch in den USA

Von Senatspriisident a. D. Dr. RoBERT ApaM, Miinchen/Washington

In den USA unterscheidet man zwei Formen der offentlichen Wohlfahrts-
firsorge:

1. Die General Assistance (Allgemelne Wohlfahrtsfiirsorge) obliegt den lo-
kalen Korperschaften, zum Teil mit Unterstiitzung der Gliedstaaten;

2. Die Public Assistance (PA), die zur Hilfte vom Bund, zur Hilfte von den
50 Gliedstaaten und lokalen Korperschaften finanziert wird.

Die PA ist eine gehobene Fiirsorge, die im Jahre 1935 gleichzeitig mit dem
Social Security Act eingefiihrt wurde, dem ersten Sozialversicherungsgesetz der
USA, das die Altersversicherung und die Arbeitslosenversicherung brachte,
spiter auf die Hinterbliebenen- und die Invalidenversicherung ausgedehnt
wurde. Da3 die PA den alten und invaliden Personen, die die Anwartschaft auf
die Rentenversicherung nicht erfiillt haben, und den Blinden eine gehobene
Fiirsorge zuwendet, wurde bisher von keiner Seite angegriffen.

Hingegen hat die Gewihrung der Hilfe fiir Kinder, die von ihrem Ernihrer
verlassen worden sind (did to Dependent Children) zu irgsten MiBstinden
gefiihrt, die sich auf den Gebieten der Moral, der Finanzen und sogar der Poli-
tik verheerend auswirken. Nichts ist leichter, als aus der allgemeinen Fiirsorge
in die PA iiberzuwechseln: der Vater verliBt die Familie, wenn auch oft nur
in den Augen der Behorden.

86



	Das Flüchtlingswesen in der Schweiz in der Sicht der eidgenössischen Behörden [Schluss]

